
__Wirkt das Vorkaufsrecht über einen Besitzerwech-

sel hinaus? oder erlischt das Vorkaufsrecht bei 

einem Besitzerwechsel? 

Es geht hier um ein vertraglich eingeräumtes Vor
kaufsrecht. Zum Schutz des Vorkaufsberechtigten 
kann es im Grundbuch auf max. 25 Jahre eingetragen 
werden. Nach dem Gesetz ist das Vorkaufsrecht beim 
Eigentümerwechsel nicht übertragbar (Art. 216b OR). 
Hingegen kann die Übertragbarkeit vereinbart wer
den. Die Vereinbarung bedarf der gleichen Form wie 
die Begründung des Vorkaufsrechts.

Müssen sich erben (z.B. Kinder) an das Vorkaufs-

recht halten, das heisst, wird dieses automatisch auf 

die erben übertragen? oder fällt es bei einem erb-

gang weg?

Das Vorkaufsrecht bleibt im Falle des Todes des Be
rechtigten erhalten und geht auf die Erbengemein
schaft über. Nicht als Vorkaufsfall gilt die Zuweisung 
an einen Erben in der Erbteilung (Art. 216c OR). So 
wenn aus der Erbengemeinschaft die Zuweisung der 
einzelnen Güter auf die Erben (z.B. die Kinder) ge
macht wird. Insofern bleibt das Vorkaufsrecht erhal
ten.

Wir beabsichtigen, unser Stockwerkeigentum in  

den nächsten Jahren unserem Sohn im rahmen einer 

Schenkung zu übergeben. gilt ein eingetragenes 

Vorkaufsrecht auch für die Beschenkten oder muss 

dies neu verhandelt werden?

Die Schenkung löst keinen Vorkaufsfall aus (BGE 101 
II 59). Das bedeutet, dass die vorkaufsberechtigte 
 Partei sich wegen dem Schenkungsfall nicht auf 
ihr Vorkaufsrecht berufen und die Stockwerkeigen
tumswohnung nicht vorkaufsweise erwerben kann.__
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Beratung für Mitglieder

15 Minuten gratisberatung für Mitglieder

AG, Ai, AR, Bl, BS, Be, FR, Gl, GR, SG, SH, 
So, tG, ti, VS, ZH  
Mietrecht, Stockwerkeigentum,  
geld und Recht:
Montag bis Freitag, 9–12 Uhr 
Telefon 0844 25 25 25 (Inlandtarif  
ab Festnetz) oder e-Mail an  
beratung@casafair.ch

bauen, Umbauen, baumängel  
(z. b. Schimmel), energie: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag, 14–17 Uhr 
Telefon 0844 25 25 25 (Inlandtarif  
ab Festnetz) oder e-Mail an  
bau-beratung@casafair.ch

lu, NW, oW, SZ, uR, ZG 
Montag bis Freitag,  
8.30–11.30 und 14–16 Uhr 
Telefon 041 422 03 33 oder e-Mail an  
zentralschweiz@casafair.ch

Service de conseil aux membres  
en Suisse romande 
FR, ge, JU, JU-be, Ne, VD, VS: 
Téléphone 021 652 88 77,  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
conseil@habitatdurable.ch
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Christopher tillman ll.M., rechtsanwalt + Fachanwalt SaV Bau- und  
Immobilienrecht, legis rechtsanwälte ag, zürich 

«Wir bilden mit einer weiteren Familie eine Stockwerkeigen-

tümergemeinschaft für ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen. 

Beide Parteien besitzen je zwei Wohnungen. Beide Parteien  

haben einander ein Vorkaufsrecht für die Wohnungen der jeweils 

anderen Partei eingeräumt. die beiden Stockwerkeigentümer  

sind älter und es stellen sich auf die nachfolge bezogene Fragen.»

Vorkaufsrechte:  
Verkauft, vererbt, verschenkt?
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